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Arbeitsgesetzbuch 
der Deutschen Demokratischen Republik 

vom 16. Juni 1977 
(GBi. I Nr. 18 S. 185) 

In der Deutschen Demokrati.scllen Repu
blik wird die entwickelte sozialistische 
Gesellschaft gestaltet und w erden grundle
gende Voraussetzungen für den allmäh
lichen übergang zum Kommunismus ge
schaffen. Alle politische Macht in der Deut
schen Demokratischen Repu llk wird on 
den Werktätigen in Stadt und Land ausge
übt. Sie beruht auf dem gesellschaftlichen 
Eigentum an den Produktionsmitteln und 
der ungeteilten Herr schalt der sozialisti
schen Produktionsverhältm sse. 

Entsprechend dem ökonomischen Grund
gesetz des Sozialismus besteht die Haup t... 
aufgabe bei der Gestaltung der entWickel
ten sozialistischen Gesellschaft in der wei
teren Erhöhung des materiellen und kultu
rellen Lebensniveaus des Volkes a uf der 
Grundlage eines hohen Entwicklungstem
pos der sozialistischen Produktion, der Er
höhung der Efft!kt·vität, des wissenschatt
lich-technischen F ortschritts und des 
Wachstums der Arbeitsproduktivitä Die 
Verwirklichung der Hauptaufg be m ihrer 
untrennbaren Einheit von Wirtschatts- und 
Sozialpolitik vollzieht sich ntsch id nd in 
der Arbeit, der wichtigsten Sphäre d ge
sellschaftlichen Lebens. F rei von Ausbeu
tung und Unterdrückung 1 t d ie Arbei t im 
Sozialismus bewußte, schöpferische T ätig
keit. Die sozialistischen Arbeitsverhältnisse 
sind durch kameradschaftliche Zusammen
arbeit und gegenseitige Hilfe zwischen den 
Werktätigen und den Arbeitskollektiven ge
kennzeichnet. Die ArbeIt dient im Sozia
lismus der steten Mehrung des gesellschaft
lichen Reichtums im Interesse der Arbeiter
klasse und der ganzen Gesell schaft sowie 
jedes einzelnen. 

Das Recht als Ausdruck der Macht der 
A rbeiterklasse ist in seiner Gesamtheit dar
a uf gerichtet, den Sinn des Sozialismus, 
alles für das Wohl des Volkes zu tun, auf 
ständig höherer Stufe zu verwirklich n. Das 
Ar bei tsrecht als T il des einheitlichen 
Rechts ha t die Aufgabe, die Beziehungen 
der W erktätigen im Arbeitsprozeß entspre
chend dem sozial stischen Charakter der Ar
beit und den von den Anschauungen der 
Arbeiterklasse bestimmten P rinzipien der 
sozialistischen Moral zu gestalten. Es trägt 
dazu bei, die schöpferischen F ähigkeiten und 
Initiativen der Werktätigen zur Erhöhung 
der Qualität und Effektivität der Arbeit, 
vollen Nutzung des wissenschaftlich-tech
nischen F ortschrit s und Steigerung der Ar
beitsproduktivität im sozialistischen Wett
bewerb zu entfalten so ie das sozialistische 
Leistungsprinzip durchzusetzen. Es verfolgt 
das Z el, die Arbe its- und Lebensbedingun
gen planm!illig z u verbessern und die soziale 
Sicl:\~hei.t und Geborgenheit der Werktäti
gen u nd ihrer Familien zu gewährleisten 
sowie die dem okratischen Redlte und Frei
heiten zu verwlrklichen. Es fördert die Kol
lektivität und sozialistische Gemeinschafts
arbelt sowie das verantwortungsbewußte 
H andeln der Werktätigen zur Durchsetzung 
von Ordnung, Disziplin u nd Sicherheit. 

Das Arbeitsgesetzbuch ist die grundle
gende, in sich geschlossene Regelung des 
sozial is tischen Arbeits rechts. Es bringt die 
großen Ern mgenschaften der Arbeiterklasse 
zum Ausdru und gewährleistet hohe 
Rechtssicherheit . Es legt die für alle Werk
tätigen und Betriebe e inheitlich geltenden 
Rec te und Pflichten fest. Mit ihm erden 
die verfassun gsmäßig garantierten Rechte 


